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Statuten
Ьеи

Oberpahlen'schen Leih- und 
Spar-Caffe

gegründet

am 2. Januar 187.0.

Dorpat.
Druck von C. Mattiesen.

1885.



Nachstehendes Statut der Oberpahlenschen Leih- und Spar­
caste ist, nachdem dasselbe dem Dirigirenden Senate vorgelegt 
worden, am 1. November 1871 von dem Herrn Finanzminister 
im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des Innern bestätigt.

Дозволено цензурою. — Дерцтъ, 18. АпрЬля 1885 г.

г./. : U><
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Zweck der Stiftung und Gründung 
der Kasse.

§ 1.

Die Oberpahlen'sche Leih- und Sparcasse wird 
von Ein- und Umwohnern Oberpahlens gegründet, 
um den daran theilnehmenden Personen Gelegenheit 
zll geben, ihre Ersparnisse sicher und vortheilhaft an­
zulegen und daraus erforderliche Anleihen zu erhalten.

§ 2. . /

Mitglied der Casse kann jegliche Person männ­
lichen Geschlechts werden, welche nicht weniger als 
21 Jahre alt ist und der Casse über einen unbeschol­
tenen Lebenswandel und ihre Zahlungsfähigkeit Be­
weise beibringen kann.

A n m e r k u n g. Wenn wegen der Zahlungsfähig­
keit einer Person, die in die Zahl der Mit­
glieder dieser Casse einzutreten wünscht, in 
der Verwaltung derselben Meinilngsverschie- 
denheit herrscht, so hat die Generalversamm­
lung der Mitglieder darüber endgültig zu 
entscheiden.
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п.
Das Grund- u. Hetriebs-Kapital der Kasse.

§ 3.

Jeder, der Mitglied der Caffe zu werden wünscht, 
muß zum Grund-Capital einen Beitrag von 1 Rbl. 
S. zahlen und sich durch Unterschrift zur Anerken­
nung der in diesen Statuten enthaltenen Bestimmun­
gen verpflichten, ferner zn dem Betriebs-Capital ei­
nen monatlichen Beitrag von 2 Rubeln so lange zah­
len, bis die Summe von 25 Rubeln erreicht ist.

§ 4.

Die einmalige Zahlung von 1 Rbl. S. bildet 
das Grund - Capital und darf den Mitgliedern nicht 
zurückgezahlt werden.

Die monatlichen Zahlungen der Mitglieder wer­
den am Ersten eines jeden Monats praenumei-ando 
erhoben.

Die Aufnahme von neuen Mitgliedern kann ml- 
ter obigen Bedingungen ebenso nur am Ersten des 
Monats stattfinden.

Die monatlichen Einzahlungen bleiben Eigen­
thum der Mitglieder und werden jedem Einzelnen 
ä Conto gutgeschrieben.

§ 6.

Jedem Mitglieds ist es gestattet, zur Erreichung 
des auf 25 Rubel Silb. festgesetzten Beitrages zum 
Betriebs-Capital größere Zahlungen monatlich zu 
machen oder auch diese Summe mit einem Male zu 
zahlen.



Im ersteren Falle ist das Mitglied im Maß­
stabe seiner größeren Zahlung von den monatlichen 
Beiträgen befreit und im letzteren von den weiteren 
Zahlungen vollständig entbunden.

§ 6.
Wenn das Betriebs - Capital nicht zu Anleihen 

von den Mitgliedern in Anspruch genommen wird, 
so ist dasselbe sofort in Staatspapieren, vom Staate 
garantirten Werthpapieren oder Obligationen der bal­
tischen Credit-Gesellschaften anzulegen.

8 7.
Das Grund - Capital wird gebildet durch die in 

§ 3 festgesetzten einmaligen Zahlungen derjenigen Per­
sonen, welche in die Zahl der Mitglieder der Casse 
treten, ferner durch Zuschlag der iu den §§ 11 und 
32 festgesetzten Quoten der Jahres-Revenüen, Straf­
zahlungen sowie etwaiger Schenkungen.

8 8.
Das Grund-Capital der Casse dient zur Sicher­

heit für alle Verbindlichkeiten der Casse und wird 
nur dann zur Deckung etwaiger Verluste — welche 
die Casse erleiden sollte — in Anspruch genommen, 
wenn das Betriebs - Capital dazu nicht ansreichen 
sollte.

§ 9.
Alle Summen des Grund-Capitals werden sofort 

in guten Werthpapieren, welche sich leicht in baares 
Geld umsetzen lassen, angelegt und an einem sicheren 
Orte aufbewahrt.




